
Auf den ersten flüchtigen Blick ist
nichts besonderes an dem Eintrag im
Kapitel 3, Tabelle A des ADR. Schäum-
bare Polymerkügelchen, UN 2211, ent-
zündbare Dämpfe abgebend: Klasse 9,
Klassifizierungscode M3, Verpa-
ckungsgruppe III. Doch in Spalte 5
kommt der routinierte Leser ins Sto-
cken: Dort, wo sonst Ziffern vor unse-
ren Augen tanzen, steht ein Wort:
„keine“. Keine Gefahrzettel für die
Kügelchen, die zur Herstellung von
Styropor verwendet werden? Ein zwei-
ter Blick, aber da steht noch immer
„keine“. Das muss eine tiefere Bedeu-
tung haben. Wir fragen Jochen Conrad,
der uns aufklärt, dass es hier eine
Abweichung zwischen den UN-
Modellvorschriften einerseits und dem
RID/ADR andererseits gibt. Im Gegen-
satz zu den Modellvorschriften ver-
weist das RID/ADR auf die Sondervor-
schrift 633: „Versandstücke und Klein-
container mit diesem Stoff sind mit fol-
gender Kennzeichnung zu vesehen:
„VON ZÜNDQUELLEN FERNHAL-
TEN“.
Während sich die Dämpfe beim Trans-
port in loser Schüttung und ausrei-
chend belüftet verflüchtigen, besteht in
einem Versandstück die Gefahr, dass
eine entzündbare Dampf-Konzentrati-
on entsteht. Man habe sich, erläutert
Jochen Conrad weiter, zum Zeitpunkt
der Aufnahme der UN-Nummer ent-
schieden, statt des Gefahrzettels nach
Muster 9, der für diese Stoffe nicht sehr
aussagekräftig sei, einen konkreten
Warnhinweis zu geben. Eine Entschei-
dung, die ungewollt zur Konsequenz
hat, dass der Grundsatz in Unterab-

schnitt 8.1.5.1 ADR ausgehebelt wird:
Dort sind die allgemeinen und die für
den persönlichen Schutz bestimmten
Ausrüstungen an die Gefahrzettel-
Nummer gekoppelt. Und auch in
8.1.5.2 wird nochmals nachgelegt: „Die
folgende Ausrüstung muss sich für alle
Gefahrzettel-Nummern an Bord der
Beförderungseinheit befinden ...“. Die
logische Konsequenz: UN 2211 (kein
Gefahrzettel) kann ohne die unter
8.1.5.2 genannten Ausrüstungen beför-
dert werden. Wir fragen beim Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung nach, ob dies so
beabsichtigt ist. Ministeriums-Sprecher
Sven Ulbrich liefert uns eine Fehler-
analyse: Die Befreiung von der Gefahr-
zettel-Pflicht, „die seit der Einführung
der gefahrgutrechtlichen Berücksichti-
gung der UN 2211 im Jahr 1993
besteht, führte mit der Änderung der
Vorschriften zu den Schriftlichen Wei-
sungen im ADR/ADN 2009 zu einem
Missverständnis, da die neuen Schriftli-
che Weisungen enger als zuvor an die
Gefahrzettel angeknüpft wurden.
Durch eine Formulierung auf Seite 4
der neuen Schriftlichen Weisungen
konnte der Eindruck entstehen, dass
bei der Beförderung der beiden UN-
Nummern keine (Notfall-) Ausrüstung
an Bord mitgeführt werden muss.“ Wei-
ter teilt er uns mit, dass das Ministeri-
um dieses Problem erkannt habe: „....
in Abstimmung mit der Arbeitsgruppe
Beförderung des AGGB (Ausschuss
Gefahrgutbeförderung) in dem zustän-
digen internationalen Gremium
(Gemeinsame Tagung – ADR/RID/
ADN) ... (beantragt das BMVBS), auch

für die beiden vorgenannten UN-Num-
mern die Verwendung des Gefahrzet-
tels für Klasse 9 vorzuschreiben“. 
Wie aber reagiert die Polizei, wenn
jemand dem von Sven Ulbrich geschil-
derten Eindruck in konkretes Handeln
umsetzt und auf die Notfall- und
Schutzausrüstung verzichtet? Wenn Sie
Wert darauf legen, keinen Strafzettel
zu erhalten, dann geben Sie diesem
Eindruck nicht nach! Denn die Polizei
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Gefahrguttransport ohne persönliche Schutzausrüstung? Undenkbar. Eigentlich. Doch in
zwei Fällen greift der im ADR angelegte Mechanismus ins Leere. Und offenbart handwerk-
liche Schwächen in den Vorschriften, die auch den Änderungen bei den Schriftlichen Wei-
sungen geschuldet sind. 

Jochen Conrad, Zwischenstaatliche Organisation für den
internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF): „Für das RID/ADR
hatte man zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser UN-Nummern
entschieden, dass der Gefahrzettel nach Muster 9 für diese
Stoffe nicht sehr aussagekräftig ist.“

Detlef Kießlich, Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpom-
mern (Rostock): „Es bleibt abzuwarten, ob diesbezügliche
Anzeigen aufgrund des Gefahrzettelbezugs formell gekippt
werden können.“



wird, das ergab unsere kleine, stichpro-
benartige Umfrage in verschiedenen
Bundesländern, die fehlenden Ausrüs-
tungsteile beanstanden. Detlef Kießlich
etwa von der Wasserschutzpolizei in
Rostock würde das Fehlen beispiels-
weise der Warnzeichen oder der Warn-
westen beanstanden und ahnden. Weil
er dies schon als konkreten Sicherheits-
mangel einstuft. Jedoch hat er Zweifel,
ob dies letztlich auch Erfolg hätte: „Es
bleibt abzuwarten, ob diesbezügliche
Anzeigen aufgrund des Gefahrzettelbe-
zugs formell gekippt werden können.“
Differenziert wird das von der Hambur-
ger Wasserschutzpolizei gesehen: Die
erforderliche Ausrüstung nach 8.1.5.2
würde beanstandet, die fehlende Aus-
rüstung nach 8.1.5.3 (Notfallfluchtmas-
ke, Schaufel, Kanalabdeckung, Plastik-
eimer) dagegen nicht. 
Was aber soll ein Fahrer in dem konkre-
ten Fall (UN 2211) damit eigentlich
anfangen? Dämpfe in den Plastikeimer
schaufeln? Dämpfen den Weg in den
Kanal versperren? Doch das ist ein
anderes Thema. 

Thema für die Gremien
Grundsätzlich hat auch die Hamburger
Polizei das Problem erkannt und sieht
als Auslöser für die Misere die Ände-
rungen in den so genannten „Schriftli-
chen Weisungen“: Während diese in
der Vergangenheit stoffbezogen formu-
liert waren, ist in den jetzigen verallge-
meinerten und formal vereinheitlichten
„Schriftlichen Weisungen“ eine stoff-
bezogene Differenzierung der Ausrüs-
tung nicht mehr möglich. Und weiter ist
in dem Statement der Hamburger zu

lesen: „Da der entsprechende Passus
(8.1.5. ADR) nicht ganz eindeutig for-
muliert ist, könnte man daraus (auf)
eine komplette Nicht-Mitführpflicht für
alle Ausrüstungsteile schließen. Dies
kann aber bei vernünftiger Auslegung
im Sinne einer Erhaltung bzw. stetigen
Verbesserung der Verkehrssicherheit
nicht gemeint sein.“ Unsere kleine
Recherche war übrigens für die Ham-
burger Polizei Anlass, diese Thematik
als Top für die nächste Sitzung des
Bund-Länder-Fachausschusses Gefahr-

gut einzureichen. Und aus gut unter-
richtete Kreise haben wir erfahren, dass
dies auch die WP 15 bei der UNECE
beschäftigen könnte. Wahrscheinlich
aber nicht vor 2011. Wir werden die
Diskussion weiter verfolgen und noch
ein wenig mehr tun. Mehr sei aber hier
nicht verraten. 
Zum Schluss wollen wir Ihnen noch die
zweite UN-Nummer nennen, die kei-
nen Gefahrzettel braucht: Es ist die UN
3314, Kunststoffpressmischung, in Teig-,
Platten- oder Stangenpressform. ■

Grundsatz
8.1.5.1  Jede Beförderungseinheit mit
gefährlichen Gütern muss gemäß
Unterabschnitt 8.1.5.2 mit Ausrüs-
tungsteilen für den allgemeinen und
persönlichen Schutz ausgestattet sein.
Die Ausrüstungsteile sind nach der
Gefahrzettel-Nummer der geladenen
Güter auszuwählen. Die Gefahrzettel-
Nummern können anhand des Beför-
derungspapiers bestimmt werden. 

Ausrüstung für alle Klassen
8.1.5.2  Die folgende Ausrüstung muss
sich für alle Gefahrzettel-Nummern an
Bord der Beförderungseinheit befin-
den: 
● ein Unterlegkeil je Fahrzeug (...)
● zwei selbststehend Warnzeichen
● Augenspülflüssigkeit2 und für 

jedes Mitglied der Fahrzeugbesat-
zung

● eine Warnweste (...)
● ein tragbares Beleuchtungsgerät

nach den Vorschriften des
Abschnitts 8.3.4

● ein Paar Schutzhandschuhe und
● einen Augenschutz

(z.B. Schutzbrille)

Ausrüstung für bestimmte Klassen
8.1.5.3  Für bestimmte Klassen vorge-
schriebene zusätzliche Ausrüstung:
● an Bord von Fahrzeugen für die

Gefahrzettel-Nummern 2.3 oder 6.1
muss sich für jedes Mitglied der
Fahrzeugbesatzung eine Notfall-
fluchtmaske3 befinden;

● eine Schaufel4
● eine Kanalabdeckung4

● ein Auffangbehälter aus Kunststoff4

2) nicht erforderlich für Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 
1.6, 2.1, 2.2 und 2.3

3) zum Beispiel eine Notfallfluchtmaske mit einem 
Gas/Staub-Kombinationsfilter (...)

4) Nur für Gefahrzettel-Nummern 3, 4.1, 8 und 9
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